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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
Ich willige ein, dass der Aero-Club Landau e.V., vertreten durch den Vorstand, die unten genannten 
personenbezogenen Daten, die meine Person betreffen, mit Hilfe von automatisierter Verarbeitung 
(Verarbeitung mittels Rechner, spezifischer Software sowie der Nutzung der Internets) erhebt, 
verarbeitet, nutzt und soweit gesetzlich erforderlich, an Dritte weiter gibt. 
 
Der verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen 
Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch 
nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis, und ist sich bewusst, dass: 
 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 
ferner ist nicht garantiert dass: 
 
• die Daten vertraulich bleiben,  
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht, 
• die Daten nicht verändert werden können. 
 

Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verein widerrufen. Der/Die 
Unterzeichnende bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem 
Aero-Club Landau e.V. folgende Daten online oder über Internet wie angegeben zu erfassen, zu 
verarbeiten und für satzungsgemäße Ziele zu verwenden: 
 
Allgemeine Daten  

• Vorname  
• Zuname, ggf. Titel 
• Postalische Anschrift 
• Telefonnummern 
• Geburtsdatum 
• Geschlecht 
• Faxnummern 
• eigene e-Mail Adresse 
• Bankdaten (IBAN, BIC, Kontoinhaber) 
 

Flugsport spezifische Daten: 
• Fluglizenzen mit Berechtigungen und Gültigkeitsdauer 
• Sprechfunkzeugnisse 
• Zuverlässigkeitsprüfung mit Gültigkeitsdauer 
• Medizinische Prüfung ("Medical") mit Gültigkeitsdauer 
• Sprachlevel Englisch 
• neben den Daten werden auch Kopien der o.g. Lizenzen / Zeugnisse oder Prüfungen 

gespeichert 
• Beitrittsdatum zum Verein 
• Zugehörigkeit zu einzelnen Sparten des Vereins 
• alle Flüge des Mitglieds werden gemäß gesetzlicher Vorgabe in Startlisten und Hauptflugbuch 

erfasst, ausgewertet und satzungsgemäß bzw. gemäß gesetzlicher Vorgaben verwendet 
(statistische Auswertung, Abrechnung der Starts / der Flüge) 

sowie  
• ggf. weitere flugsportspezifische Daten, welche der Gesetzgeber in Zukunft verlangt. 

 
 
 
Wozu werden die Daten erhoben, verarbeitet und genutzt? 
 
Die o.g. personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur satzungsgemäßen Ausübung des 
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Flugsports genutzt. Hierzu gehört u.a. die gesetzlich vorgeschriebene Erfassung von Flugdaten, die 
Auswertung dieser Daten zur Abrechnung mit dem Mitglied bzw. zur Erstellung der Einnahmen-
Überschußrechnung des Vereins und zu gesetzlich geforderten Meldungen an Dachverbände oder 
Behörden. 
 
 
Die Nicht-Einwilligung eines Mitglieds hätte zur Folge, dass der Verein seine gesetzlichen 
Verpflichtungen (Vorgaben des LBA´s, der EASA bzw. im Rahmen der "Approved Training 
Organization“ ATO des Dachverbandes LV RP) nicht erfüllen könnte. Ferner wäre eine finanzamtlich 
überprüfbare Einnahmen- Überschussrechnung nicht möglich. 

Wie lange werden die Daten aufgehoben / gespeichert? 

Die o.g. personenbezogenen Daten werden nur so lange aufgehoben / gespeichert, wie dies 
gesetzlich gefordert wird bzw. der Verein dies unbedingt zur satzungsgemäßen Ausübung des 
Flugsports notwendig ist.  

Wer hat Zugang zu den o.g. personenbezogenen Daten? 

Die verwendete Hard- und Software beinhaltet ein detailliertes Rechtekonzept, welches sicherstellt, 
dass nur ein sehr kleiner Kreis von namentlich festgelegten Funktionsträgern (der Vorstand, der 
Kassenwart, die Ausbildungsleiter, die Fluglehrer, der Werkstattleiter, ...) nur auf diese 
personenbezogenen Daten zugreifen können, die sie im Rahmen ihrer Funktion im Verein benötigen. 

Soweit die Weitergabe / die Einsicht in personenbezogene Daten an andere Vereinsmitglieder 
(beispielsweise: Mitgliederlisten, Liste der Telefonnummern der Mitglieder, der e-mail Adresse) der 
Förderung des Vereinszwecks dient (z.B. Absprachen von Flugaktivitäten, Tauschen von Diensten) 
bzw. die meisten Mitglieder ein Interesse an der Herausgabe / der Einsicht in die Mitgliederliste 
haben, darf dies gewährt werden. Falls ein Mitglied ein schutzwürdiges Interesse daran hat, dass 
seine personenbezogenen Informationen nicht für andere Mitglieder zugänglich sind, kann er dieses 
dem Vorstand mitteilen. Damit würde dies nicht erfolgen. 

Dritte, also Personen oder Organisationen die im Sinne des Datenschutzes nicht Bestandteil des 
Vereins sind, (z.B. Dachorganisationen wie der Landesverband) erhalten Zugang zu den 
personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Dritten 
notwendig ist (Beispiel: Schülerdaten im Rahmen der ATO). 

Ein Service-Unternehmen, welches im Auftrag des AeC Landau die Software sowie die Hardware 
auf Basis eines Vertrages zur Verfügung stellt, ist im Sinne des Datenschutzes Teil des Vereins. 
Dieses Unternehmen verpflichtet sich die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Dies 
wird vertraglich festgelegt. 

Gültigkeit der Einwilligung 

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Folgen des 
Widerrufs für den Verein sind oben genannt. Daraus ergibt sich, dass eine weitere aktive 
Mitgliedschaft für dieses Mitglied im Aero-Club Landau e.V. nicht möglich wäre. Die 
personenbezogenen Daten darf der Verein nur so lange speichern, wie dies aus gesetzlichen 
Gründen möglich ist.  
 

 

Ort und Datum: Unterschrift: 
 
...................................................................  ............................................... 
 
 (Name in Druckschrift) 
 
 
 ............................................... 


